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BILANZ

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.
Singen (Hohentwiel)

zum

31. Dezember 2021
AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 3.567,00 8.904,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 32.111,00 42.487,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 153.561,55 103.630,55

3. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 5.950,00 191.622,55 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren 200,00 200,00

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 32.355,40 51.204,17

2. sonstige Vermögensgegenstände 324.963,28 357.318,68 293.084,65

III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 1.084.265,00 833.005,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.953,25 8.637,57

A. Eigenkapital

I. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 683.836,89 538.882,51

B. Sonderposten für Zuschüsse
und Zulagen 61.036,68 18.979,88

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 11.100,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 407.251,90 418.351,90 437.879,91

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 48.488,00 54.561,67
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 48.488,00
(Euro 54.561,67)

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 76.479,56 59.140,20
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
Euro 76.479,56
(Euro 59.140,20)

3. sonstige Verbindlichkeiten 247.881,05 372.848,61 72.591,33
- davon aus Steuern

Euro 22.672,04
(Euro 20.601,42)

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 28.915,44 
(Euro 27.430,19)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 247.881,05
(Euro 72.591,33)

E. Rechnungsabgrenzungsposten 109.852,40 159.117,58

1.645.926,48 1.341.153,08 1.645.926,48 1.341.153,08



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.
Singen (Hohentwiel)

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 1.024.734,22 1.282.754,46

2. sonstige betriebliche Erträge 3.360.578,74 2.812.387,51

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für

bezogene Waren 50.242,22 71.068,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.031.877,07 1.069.581,01

1.082.119,29 1.140.649,90

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.443.900,70 1.498.231,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 428.717,80 450.067,19
1.872.618,50 1.948.298,36

- davon für Altersversorgung Euro 109.079,96
(Euro 116.518,36)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 55.220,68 72.664,50

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.230.402,08 1.369.910,19
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Euro 1,22 (Euro 0,00)

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,97 2,01

8. Ergebnis nach Steuern 144.954,38 436.378,97-

9. Jahresüberschuss 144.954,38 436.378,97-

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 22.728,06

11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus anderen Gewinnrücklagen 34.547,09 413.650,91

12. Einstellungen in Gewinnrücklagen
in andere Gewinnrücklagen 179.501,47 0,00

13. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff.

HGB aufgestellt. Gemäß § 16 Nr. 3 und § 18 der Vereinssatzung in Verbindung mit § 7 der EigBVO des Lan-

des Baden-Württemberg wurden die Vor schriften für große Kapitalgesellschaften angewendet. Die VHS

macht von § 19 EigBG in der Fassung vom 17. Juni 2020 Gebrauch und wendet die Regelungen nach dem

bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände rung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale

Zusammenarbeit und der Gemeindeord nung vom 17. Juni 2020 geltenden Recht an.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden

können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. (VHS)

Firmensitz laut Registergericht: Singen

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: Freiburg i. Br.

Register-Nr.: 540158

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut-

zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sie werden linear pro rata temporis über die

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwischen drei und fünf Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Im Jahr 2021 wurden Wirtschaftsgüter für das Projekt Digi-

tale Infrastruktur bezuschusst. Hierfür wurde ein Sonderposten gebildet, der in gleicher Höhe wie die Ab-

schreibung aufgelöst wird.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,- wurden im Jahre des Zu-

gangs voll abgeschrieben. 

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel zum 31. Dezember 2021 auf der

folgenden Seite, der unverändert nach den Vorschriften der EigBVO erstellt wurde.
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
01.01. bis 31.12.

Posten des Anlagevermögens

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte durchschn.
Kennzahlen

01.01.2021 Zugang Abgang Umbuchungen 31.12.2021 01.01.2021 AfA 2021
4

AfA auf Spalte 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020
Satz
AfA-

BW
Rest-

€ € € € € € € € € € € v.H. v.H.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

solchen Rechten und Werten
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
entgeltlich erworbene Konzessionen,

65.709,80 1.330,78 0,00 0,00 67.040,58 56.805,80 6.667,78 0,00 63.473,58 3.567,00 8.904,00 9,9 5,3
65.709,80 1.330,78 0,00 0,00 67.040,58 56.805,80 6.667,78 0,00 63.473,58 3.567,00 8.904,00 9,9 5,3

II. Sachanlagen
1.

ten auf fremden Grundstücken
te und Bauten einschließlich der Bau-
Grundstücke, grundstücksgleiche Rech-

58.436,27 0,00 0,00 0,00 58.436,27 15.949,27 10.376,00 0,00 26.325,27 32.111,00 42.487,00 17,8 55,0
2.

schäftsausstattung
andere Anlagen, Betriebs- und Ge-

313.025,93 67.744,78 1.919,28 20.378,12 399.229,55 207.491,10 38.176,90 0,00 245.668,00 153.561,55 103.630,55 9,6 38,5
371.462,20 67.744,78 1.919,28 20.378,12 457.665,82 223.440,37 48.552,90 0,00 271.993,27 185.672,55 146.117,55 10,6 40,6

III. Geleistete Anzahlungen 0,00 26.328,12 0,00 -20.378,12 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 0,0 0,0

Summe Anlagevermögen 437.172,00 95.403,68 1.919,28 0,00 530.656,40 280.246,17 55.220,68 0,00 335.466,85 195.189,55 155.021,55 10,4 36,8
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2021 kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr

TEuro TEuro TEuro

aus Lieferungen und Leistungen 32,4 32,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 325,0 325,0 0,0

Summe 357,4 357,4 0,0

Zum Stichtag bestehen Forderungen gegenüber Kursteilnehmern i.H.v. € 32.355,40 mit einer Laufzeit von un-

ter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. € 324.963,28 enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen-

über dem Oberschulamt aus Zuschüssen für die Abendrealschule und das Abendgymnasium i.H.v.

€ 53.770,00 sowie Forderungen aus Integrationskursen gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flücht-

linge i.H.v. € 209.543,58. Der Posten beinhaltet weiterhin Forderungen gegen Mitglieder in Höhe von insge-

samt € 39.958,49. Diese betreffen Forderungen gegen die Stadt Singen im Zusammenhang mit den Ganz-

tags schulen sowie Forderungen gegen die Stadt Konstanz, die Stadt Radolfzell und die Stadt Stockach.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. € 8.953,25 besteht im Wesentlichen aus bereits geleisteten

Zahlun gen für die VHS-Post, die die Kurse ab dem 1. Januar 2022 betrifft. Bereits geleistete Zahlungen die

Aufwand im Jahr 2022 darstellen werden in Höhe von € 560,00 ebenfalls aktivisch abgegrenzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus den Gewinnrücklagen € 683.836,89 und dem Bilanzgewinn € 0,00

Entsprechend der Regelung in § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wurden in Höhe von 10% der sonstigen zeitnah zu ver-

wendenden Mittel der freien Rücklage € 14.495,44 zugeführt. Sie beträgt zum 31. Dezember 2021

€ 116.871,12. In die Betriebsmittelrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO wurden € 165.006,03 eingestellt. Sie

be trägt zum 31. Dezember 2021 € 443.573,56. Weiter bestehen Projektrücklagen in Höhe von € 123.392,21. 

Handelsrechtlich werden die Gewinnrücklagen als andere Gewinnrücklagen ausgewiesen.
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

TEuro
Honoraraufwendungen Kursleitende 231
Personal 95
Abschluss- und Prüfungskosten 37
Berufsgenossenschaft 11
unterlassene Instandhaltungen, die innerhalb der ersten drei Monate nachgeholt werden 0
Archivierungsverpflichtungen 11
Übrige 23

Summe 407

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2021 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.

TEuro TEuro TEuro TEuro

erhaltene Anzahlungen 48,5 48,5 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 76,5 76,5 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 247,9 247,9 0,0 0,0

Summe 372,9 372,9 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern betragen T€ 10,7.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält die bereits in 2021 vereinnahmten fälligen Zahlungen der

Kursteilnehmer für das Wintersemester und Abschlagszahlungen für das Jahr 2022 vom Regierungs präsi-

dium für die Abendschulen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 372.848,61 (Vorjahr:

Euro 186.293,20).
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Umsatzerlöse

Die im Geschäftsjahr 2021 realisierten Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt € 1.024.734,22.
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Abschreibungen

Abschreibungen 2021
Euro

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.667,78
Abschreibung auf Gebäude 10.376,00
Sofortabschreibung GWG 12.291,44
Abschreibungen auf Sachanlagen 25.885,46

Summe 55.220,68

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Zuschüsse der Städte Konstanz, Singen, 

Stockach und Radolfzell sowie des Landkreises Konstanz und den Zuschüssen des Oberschulamtes, Zu-

schüsse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und des Volkshochschulverbands Baden-Württem-

berg e.V..

In Höhe von € 17.783,81 beinhaltet diese Position Erträge der Ganztagsschule, die dem Jahr 2020 zuzurech-

nen sind.

Aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse und Zulagen resultieren Erträge in Höhe von

€ 10.135,54.

Vom VHS-Verband hat die VHS im Geschäftsjahr eine Corona-Hilfe in Höhe von € 124.755,98 erhalten.

Personalaufwendungen

Für den Zeitraum Januar  2021 bis Juni 2021 wurde Kurzarbeit beantragt und gewährt. Die Personalaufwen-

dungen wurden um das gewährte Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit in Höhe von 

€ 43.402,91 gekürzt. Darin enthalten sind die pauschalierte Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 

€ 20.449,38.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten neben den Mietaufwendungen und Raumkosten für die

Gebäude in Konstanz, Singen, Stockach und Radolfzell im Wesentlichen Kosten für Programmhefterstellung

und Fremdleistungen.

In Höhe von € 25.282,16 sind Aufwendungen dem Geschäftsjahr 2020 zuzuordnen. Diese betreffen in Höhe

von € 7.953,05 Gutschriften für Sozialpässe und in Höhe von € 17.329,11 Dienstleistungsrech nungen unter

anderem in Höhe von € 10.198,30 für die Konzeption des Online-Fachtages.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen aus Geldanlagen belaufen sich im Geschäftsjahr 2021 auf € 1,97 (Vorjahr: € 2,01).



 Seite 8

ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeit neh-

mer betrug 63,00 (Vorjahr: 66,25).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen u.a. aus Miet- und Wartungsverträgen. Der Jahresaufwand für

Raummieten beläuft sich auf T€ 282,4 für EDV- und Kopierer auf T€ 74.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand beabsichtigt, nach Zustimmung durch die Mitgliederversammlung, das Jahresergebnis wie folgt

zu verwenden:

Euro

Jahresüberschuss 144.954,38

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00

Entnahme aus Gewinnrücklagen 34.547,09

Einstellung in Gewinnrücklagen 179.501,47

Bilanzgewinn  0,00

Vortrag auf neue Rechnung 0,00

Vereinsmitglieder

Stadt Konstanz

Stadt Singen 

Stadt Stockach

Stadt Radolfzell

Landkreis Konstanz

Vorstand

Nikola Ferling, Vorstandsvorsitzende

Stephan Kühnle, stellv. Vorstand 

Die Angabe der Gesamtbezüge unterbleibt mit Verweis auf § 286 Absatz 4 HGB.
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ANHANG zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)

Beirat

Name, Vorname Beruf Funktion
Entsandt durch /

Austrittsdatum
Eintritts- bzw.

Frank, Saskia
(M.Sc.)
Agrarwissenschaftlerin Kreistag seit 22.07.2019

Lieby, Günther
Konstanz
Hauptamtsleiter, LRA

Mitgliederversammlung
Beauftrager der seit 19.10.2011

Müller-Fehrenbach, Wolfgang Oberstudienrat i.R. Kreistag seit 22.07.2019

Müssig, Sarah
Konstanz
Leiterin des Kulturamts Stadt Konstanz seit 15.09.2017

Schmid, Jochen
Schulverbund Nellenburg
stellv. Schulleiter Stadt Stockach seit 6.12.2019

(Vorsitzende seit 14.11.2019)
Tracik, Angelique

Kultur, Stadt Radolfzell
Leiterin Fachbereich Stadt Radolfzell

bis 31.01.2022
seit 01.07.2016

für Frau Tracik)
(Vertretung ab 31.01.2022
Walz, Bernd

Schule, Sport, Stadt Singen
Leiter Amt für Kultur, Stadt Singen seit 19.10.2011

Weber-Bastong, Claudia Lehrerin Kreistag seit 28.07.2014

Zoll Dr., Wolfgang Bürgermeister Reichenau Kreistag seit 28.07.2014

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf € 10.200,00 zzgl. USt.

Unterschrift des Vorstandes

Singen, 19. April 2022

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. 

Nikola Ferling 

Vorstand 
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)



 Seite 2

LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)
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LAGEBERICHT zum 31.12.2021

Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V., 78224 Singen (Hohentwiel)



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. – bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021

bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Landkreis Kon-

stanz e.V. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte

Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen

Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen

und Risiken der zukünfigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung



eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –

falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

·



· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage

der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen

oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.



Singen, 20. April 2022

MAYER GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Markus Mayer Michael Dietrich

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wi rtschaftsprüfu ngsgesel lschaften 
vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften {im Nachstehenden zus am menfas-
send ,,Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Drillen 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte 

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm 
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9.Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b} genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d} und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen. 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

14. Streitschlichtungen 

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 

lizenziert für/Licensed to: MAYER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft I 70006042235 I AV00011421 


	Bilanz und GuV
	Bilanz
	Bilanz nach Hauptprüfung zum 31. Dezember 2021 

	Gewinn- und Verlustrechnung
	Gewinn- und Verlustrechnung nach Hauptprüfung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

	Anhang
	Lagebericht
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

	AAB IDW


 
   10.37
   13495
   33026
   20210101
   S40030000201
   300
   Bilanz, GuV, Anhang
   0
   0
   0
   0
   
   2019-04-01
   Kern
   2022-04-29T11:07:18
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
       
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2021-01-01
     2021-12-31
     2021-12-31
     1645926.48
     1441783.68
     1084265.00
     200.00
     200.00
     357318.68
     324963.28
     32355.40
     195189.55
     3567.00
     3567.00
     191622.55
     5950.00
     32111.00
     153561.55
     8953.25
     1645926.48
     418351.90
     407251.90
     11100.00
     109852.40
     683836.89
     683836.89
     683836.89
     372848.61
     48488.00
     48488.00
     247881.05
     28915.44
     22672.04
     247881.05
     76479.56
     76479.56
     61036.68
     61036.68
     0.00
     179501.47
     179501.47
     144954.38
     34547.09
     34547.09
     144954.38
     144954.38
     1.97
     1.97
     144952.41
     55220.68
     55220.68
     3303193.67
     1082119.29
     50242.22
     1031877.07
     1024734.22
     1024734.22
     1230402.08
     1.22
     3360578.74
     1872618.50
     1443900.70
     428717.80
     109079.96
     
       
         13495/33026
      
       
         2021-01-01
         2021-12-31
      
    
     
       
         13495/33026
      
       
         2021-12-31
      
    
  



Mit Anpassung des Dokuments in Abschlussprüfung / Bilanzbericht wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.

